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RS OGH 1962/5/22 8Ob172/62
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.05.1962

Norm

ABGB §1394

ZPO §228

Rechtssatz

Zum rechtlichen Interesse des Zedenten einer Forderung, daß ein vom Zessus behaupteter Nachlaß nicht erfolgt sei -

eventuell auch, weil der Nachlaß eben wegen der Zession nicht mehr gültig gewährt werden konnte.
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